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§ 17a ARHG Verbot der
Doppelbestrafung und -verfolgung
keine verpflichtende Anerkennung

auslandischer Entscheidungen

ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

§17a.

Ist die Republik Osterreich jedoch nicht zur Anerkennung des Urteils verpflichtet, so kann eine Auslieferung fir
unzuldssig erklart werden, wenn die betroffene Person wegen derselben Tat von einem anderen Staat, vom
Internationalen Strafgerichtshof oder von einem anderen internationalen Gericht rechtskraftig abgeurteilt worden ist,
die Strafe oder vorbeugende MalRnahme bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht
des Urteilsstaates oder dem fiir die Vollstreckung maRgeblichen vélkerrechtlichen Ubereinkommen nicht mehr
vollstreckt werden kann, und eine neuerliche Verfolgung oder Vollstreckung nicht im Interesse der Rechtspflege oder
aus spezial- und generalpraventiven Erwagungen geboten ist.

In Kraft seit 01.11.2025 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arhg/paragraf/17a
file:///

	§ 17a ARHG Verbot der Doppelbestrafung und -verfolgung – keine verpflichtende Anerkennung ausländischer Entscheidungen
	ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz


